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Bericht: 
Nach mehrjährigen Beratungen im Finanzausschuss wurde über die Angelegenheit letztmalig 
im Finanzausschuss am 16.11.2023 (TOP 7) berichtet.  
 
Mit der Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) im Jahr 2016 wurde die Umsatzbe-
steuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts fundamental geändert. Danach un-
terfallen zahlreiche Geschäftsvorfälle unter die Umsatzsteuerpflicht.  
 
Der umfangreiche Umstellungsprozess in den Kommunen und in den Finanzverwaltungen 
führte dazu, dass den Kommunen die Option eröffnet wurde bis längstens 31.12.2024 nach 
altem Recht behandelt zu werden. Die Gemeinde Harrislee hatte die Option zunächst bis 
31.12.2023 verlängert. Im Finanzausschuss am 16.11.2023 wurde aus technischen und or-
ganisatorischen Gründen einer verlängerten Optionsfrist bis 31.12.2024 zugestimmt.  
 
Eine der technischen Voraussetzungen (Umstellung der Finanzsoftware auf WEB-Version) 
konnte im 3. Quartal 2023 abgeschlossen werden. Die Anschaffung einer notwendigen Mo-
dulerweiterung in der Finanzsoftware (Faktura App) zur Unterstützung der Rechnungserstel-
lung, der Geschäftsbuchhaltung und Erklärungspflicht gegenüber der Finanzverwaltung ist in 
Vorbereitung.  
 
Der Aufbau des Vertragsmanagements inklusive Workflow für zukünftige Verträge konnte 
nahezu abgeschlossen werden. Weitere personelle und organisatorische Maßnahmen wer-
den zukünftig im Rahmen einer Dienstanweisung geregelt.  
 
Die Verwaltung wird über den Fortgang des Projektes erneut berichten.  
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Entfällt.  
 
 
 
 
 
Martin Ellermann 
Bürgermeister  
 

 
 

V o r l a g e  
 

 

  

Sitzung: 

Datum Gremium 

 TOP  
7 

07.03.2024 Finanzausschuss 

  
Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand;  
hier: Sachstandsbericht 
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